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 Kommunaler Richtplan, Planungssprechstunde vom 22. April 2021, Fragen und Antworten 

Wichtiger Hinweis: 
Die im Rahmen des Informationsanlasses und der Planungsprechstunden geäusserten Fragen / Hinweise gelten nicht als Einwendungen im Rahmen der öffentli-
chen Auflage. Solche sind gesondert und schriftlich formuliert bis am 8. Juni 2021 dem Bauamt einzugeben. 
 

Nr. Frage Antwort 

1.  Gibt es einschneidende Festlegungen von Kanton und Region? Enge Vorgaben bestehen seitens des Kantons mit der Festlegung des Siedlungsgebiets im Kantonalen 

Richtplan. Die Gemeinden dürfen nur innerhalb des ausgeschiedenen Siedlungsgebietes Bauzonen 

festlegen. Auf Stufe Region wird z.B. das Arbeitsplatzgebiet Grindel festgelegt. In diesem Gebiet sind 

Wohnungen, ausser für standortgebundene Personen, nicht zulässig. Weniger eng sind die Vorgaben 

betreffs der baulichen Dichten (Grössenordnungen), der Zulässigkeit von Hochhäusern (Potenzialge-

biete) und dem Mischgebiet Bahnhof Süd (ca. erste zwei Bautiefen ab Bahnhof). Diese können 

eingehalten oder es kann begründet davon abgewichen werden (z.B. betreffs Hochhäuser und Nicht-

einzonung mit Bezug auf den Entscheid des kommunalen Souveräns vom Dezember 2018). 

2.  Welches sind die konkreten Anträge an die Gemeindeversammlung? Der kommunale Richtplan wird der Gemeindeversammlung als Ganzes vorgelegt. Festgesetzt werden 

muss der Richtplantext und die Pläne, der Erläuternde Bericht nach Art. 47 RPV wird zur Kenntnis-

nahme vorgelegt. 

3.  Welche Bevölkerungsentwicklung ist absehbar?  Mit den Verdichtungsmöglichkeiten gemäss kommunalem Richtplan ist eine Bevölkerungszunahme von 

1'000 – 1'500 Einwohner möglich, was zu einer Bevölkerungszahl von 13'000 – 13'500 führen kann. 

Das Entwicklungsgebiet Bahnhof Süd weist ein Potenzial von zusätzlich rund 2'500 Einwohnern oder 

Beschäftigten aus. Somit könnte längerfristig eine Bevölkerungszahl von maximal 16'000 erreicht 

werden. 

4.  Welche konkreten Vorstellungen bestehen beim Bahnhof Bassersdorf? Kantonaler und Regionaler Richtplan geben die Möglichkeit vor, das Gebiet südlich des Bahnhofs zu 

einem Mischgebiet mit Wohnen und Arbeiten aufzuwerten, mit oder ohne Einzonungen. Der Gemein-

derat hat mit dem Masterplan Bahnhof Süd / Gebiet Grindel Vorstudien für eine mögliche Entwicklung 

dazu erstellen lassen. Demgegenüber hat die Gemeindeversammlung im Dezember 2018 festgelegt, 

dass in der anstehenden Revision der BZO keine Einzonung südlich des Bahnhofs vorzusehen ist. Der 

kommunale Richtplan nimmt diese Rahmenbedingungen auf, belässt das Baugebiet im heutigen 

Ausmass, legt aber die Grundlage zur Ausscheidung einer Mischzone in der anstehenden BZO-

Revision. Die Absicht einer Gestaltungsplanpflicht soll sicherstellen, dass die Entwicklungsmöglichkei-

ten gemäss Masterplanung auch bei einer späteren Einzonung noch erreichbar bleiben. 



Seite 2 | 6   

 

  

Nr. Frage Antwort 

5.  Wo sind Um- oder Neu-Einzonungen vorgesehen? Der kommunale Richtplan gibt gemäss den Vorgaben des regionalen Richtplans neue Dichtestufen 

und Schwerpunkte vor (Ortskern / Bahnhof), die in der anstehenden BZO-Revision zu Auf- und 

Umzonungen führen können. Einzonungen südlich des Bahnhofs sind gemäss Entscheid des Souve-

räns vom Dezember 2018 nicht vorgesehen. 

6.  Wie kann die Klotenerstrasse betreffs Einführung einer Tramlinie entlastet 

werden? Wäre eine Führung der Linie am Südrand der Gemeinde nicht 

auch für die Anträge einer Verbindungstrasse förderlich? 

Würde eine solche Linienführung weiterverfolgt, könnte dies eine Verbindungstrasse südlich von 

Bassersdorf bestärken. Die Einführung eines Trams wird aber nur erfolgen, wenn der Nachweis einer 

ausreichenden Fahrgastnachfrage gegeben ist, entsprechend muss die Linie durch das Ortszentrum 

mit verschiedenen Haltestellen geführt werden. 

7.  Wie ist die Linienführung der Bus- oder Tram-Verbindung Bassersdorf – 

Glatt – Wallisellen vorgesehen? 

Die bestehende Vorstudie sieht die Linienführung auf der Klotenerstrasse vor, damit mit dem Dorfzent-

rum eine genügend grosse Nachfrage erreicht werden kann (bei einer Linienführung ab dem Grindel 

direkt zum Bahnhof diente dieser Anschlusspunkt hauptsächlich dem Gebiet Kloten-Steinacker). 

Mögliche Haltestellen für Busse nach Dietlikon oder Wallisellen würden südlich des Bahnhofs an der 

Pöschen- oder der Hardstrasse platziert. 

8.  Wie erfolgt die südliche [Bus-]Zufahrt zum Bahnhof Bassersdorf? Vorgesehen ist derzeit, die Haltestellen von möglichen Busverbindungen nach Dietlikon oder Wallisel-

len südlich des Bahnhofs, entweder an der Pöschen- oder der Hardstrasse zu platzieren. Eine Unter-

führung für Busse auf die Nordseite zur Gewährleistung eines direkten Umsteigepunkts auf die 

anderen Buslinien ist aus Kostengründen nicht vorgesehen. 

9.  Müssen Einzonungen beim Bahnhof Bassersdorf mit Auszonungen innerhalb 

der Gemeinde Bassersdorf ausgeglichen werden? 

Nein, dies ist nicht notwendig. Im Rahmen der BZO ist aber der Nachweis notwendig, dass Gewerbe-

flächen kommunal in gleichem Masse erhalten bleiben, falls Gewerbezonen in Wohnzonen umgewid-

met werden. 

10.  Hat sich das Verkehrsverhalten in den letzten Jahren verändert?  Grundsätzlich hat der Verkehr weiter zugenommen. Im Bereich des ÖV konnten mit der Einführung 

des 15'-Taktes des 765-Busses zusätzliche Fahrgäste gewonnen werden. 

11.  Wie sind die Inhalte des kommunalen Richtplans entstanden? Der kommunale Richtplan wurde auf Basis der Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030, den Vorga-

ben von Kanton und Region, den übergeordneten Projekten wie Brüttenertunnel und Glattalbahn, der 

Erfahrung des Planers und den Eingaben der Mitglieder der Planungskommission erarbeitet. Falls 

unterschiedliche Haltungen bestanden, wurden diese beurteilt, über die Resultate wurde abgestimmt. 

Die Sitzungen sind entsprechend protokolliert. 

12.  Wieso wurden nicht wie bei der Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030 

umfassende Planungsworkshop angeboten? Die Interaktion hat gefehlt. 

Der kommunale Richtplan basiert auf der Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030, entsprechend 

wurden die Resultate dieser Planungsworkshops ebenfalls berücksichtigt. Zusätzlich wurde neu eine 

Planungskommission als Vertretung der Bevölkerung und des Gewerbes bestimmt, welche die Aufga-
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ben einer Interaktion übernahm. 

13.  In den 80er Jahren wurden Konzepte für Tropfenzähler / Eingangstore 

diskutiert. Wieso wurde dies nicht mehr aufgenommen? 

Neu steuert der Kanton den Verkehr mittels der Regionalen Verkehrssteuerung RVS. Dabei wird 

versucht, Stausituationen mittels Lichtsignalanlagen ausserhalb des Siedlungsgebiets zu verlegen und 

den öffentlichen Verkehr zu bevorzugen. 

14.  Im Bereich der Klotenerstrasse wurde eine Mischgebiet Wohnen / Arbeiten 

definiert. Was bedeutet dies für die spätere Zonierung? 

Das Gebiet mit gewerblicher Nutzung wurde vergrössert, auch wurde für das Gebiet eine höhere 

Dichte festgelegt. Die Zonierung resp. die Nutzungsintensität ist jedoch in der in Bearbeitung stehen-

den Revision der BZO noch nicht abschliessend festgelegt. 

15.  Verkehrsplan I, Verbindungstrasse, Antrag:  

Die Verbindungstrasse Süd ist restlos aus dem kommunalen Richtplan zu 

streichen. 

Planungskommission und Gemeinderat halten am Korridor einer möglichen Strassenführung südlich 

von Bassersdorf fest, sei es für eine spätere Realisierung einer Umfahrungsstrasse oder auch für 

kommunale Quartiererschliessungen. 

16.  Verkehrsplan II, Velorouten, Antrag:  

Es sollen in der Gemeinde sichere Andockpunkt zu sicheren Velorouten 

geschaffen werden, welche zu den wesentlichen Arbeitsplätzen sowie den 

Einkaufsmöglichkeiten führen. 

Aus Sicht von Planungskommission und Gemeinderat gewährleisten dies die bestehenden Regelungen 

im kommunalen Richtplan. Werden Strassen saniert, wird die Optimierung von Veloverbindungen 

immer mitbeurteilt. Im regionalen Richtplan sind überkommunale Veloschnell- und -hauptrouten 

definiert, welche im kommunalen Richtplan als Information aufgeführt sind. 

17.  Verkehrsplan I, öffentlicher Verkehr, Antrag:  

Die Gemeinde schafft Innerortsverbindungen als Dienstleistung mit einem 

Ortsbuskonzept und/oder einer Übergangslösung mit einem Ruf-Bus-

System. 

Die Initiative für einen Ortsbus hat der Souverän 2016 abgelehnt. Ebenso hat der Gemeinderat ein 

Rufbuskonzept 2017 zurückgewiesen. Beide Mal standen Kosten-/Nutzenüberlegungen im Vorder-

grund. Entsprechend haben Planungskommission und Gemeinderat im kommunalen Richtplan auf 

entsprechenden Bestimmungen verzichtet. 

18.  Text, Siedlungsprägende Freiräume, Antrag:  

Der gesamte Bereich hinter dem alten Schulhaus ist unbebaut. Es soll eine 

einfache Grünanlage mit vielen schattenspendenden Bäumen und vielen 

Sitzgelegenheiten entstehen. Eine Baute zugunsten der Allgemeinheit 

könnte geschaffen werde. Auf dem gesamten Areal sind keine privaten 

Wohnbauten möglich. Die Parkplätze sowie die alten Gebäude hinter dem 

Schulhaus werden rück-/ abgebaut. 

Planungskommission und Gemeinderat beurteilen das nun gewählte Konzept als passend. Ein Park auf 

dem Gesamtareal wir als nicht notwendig erachtet. Ein solcher würde zusätzlich wichtige, spätere 

Nutzungen an zentraler Lage verunmöglichen (z.B. auch Wohnformen in öffentlichem Interesse). 

Schlussendlich kann jedoch der Souverän über solche Inhalte entscheiden. 

19.  Plan öffentliche Bauten, Prüfung Solardächer / Solarfassaden, Antrag: 

Die Liste der öffentlichen Bauten soll neu eine Rubrik erhalten, welche 

Auskunft gibt über den Stand der Nutzung von erneuerbaren Energien inkl. 

Datum der letzten Überprüfung. Die Liste wird mindestens einmal Jahr 

aktualisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Eine solche Übersicht besteht mit dem Erlass zum Thema auf der Website der Gemeinde. Dieser wird 

regelmässig nachgeführt. Einträge im Richtplan wären aufgrund der Planbeständigkeit nicht passend, 

es kann im Plan jedoch auf eine solch gesondert geführte Liste verwiesen werden. 
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20.  Wieso wird die Gemeinde Bassersdorf die betrieblichen Kosten für die 

Haltestelle Glattalbahn Grindel übernehmen müssen und nicht die Stadt 

Kloten, obwohl vor allem diese von der neuen Verbindung profitiert. 

Zuständig für Kostendeckungen zuhanden des Defizits des ZVV sind die Standortgemeinden gemäss 

den nach Verkehrsträgen gewichteten Haltestellenabfahrten. Zudem profitiert auch Bassersdorf resp. 

die anliegenden Gewerbebetriebe von der besseren Erschliessung durch diese neue Haltestelle mit 

neuen Erschliessungsqualitäten. 

21.  Ist es korrekt, dass nach dem Bau des Brüttenertunnels eine dritte S-Bahn 

in Bassersdorf geplant ist. 

Die Gemeinde setzt sich regelmässig für verbesserte Anschlüsse im ÖV ein. Schon mehrmals wurde 

gegenüber dem ZVV die Situation moniert, dass trotz zwei S-Bahn-Linien kein Viertelstundentakt 

möglich ist resp. die S-Bahnen nicht ausreichend auf die EC/IC/ICN/IR-Züge am Flughafen, in 

Winterthur und Zürich ausgerichtet sind. Optimierungen sind gemäss Aussagen des ZVV erst nach 

Öffnung des Brüttenertunnels möglich, ab dann bestehen auf der Stammlinie wieder Kapazitäten für 

Optimierungen, allenfalls auch für die Einführung einer dritten S-Bahnlinie mit Halt in Bassersdorf. 

22.  Wieso wird in der Planung des Brüttenertunnels die Weiterführung der 

Glattalbahn ab Bahnhof Bassersdorf bis Bahnhof Dietlikon nicht berücksich-

tigt? 

Die SBB haben in ihren Planungen Richtplaneinträge zu berücksichtigen, nicht im Sinne von Vorinves-

titionen, aber derart, dass eine Einführung später noch möglich wäre. Derzeit bestehen aber seitens 

des Kantons und des ZVV Bestrebungen, den Richtplaneintrag zu löschen, da auch längerfristig die 

Nachfrage nicht gegeben sei. Der Gemeinderat setzt sich dafür ein, dass der Eintrag bestehen bleibt, 

da er diese Verbindung nach Dietlikon Bahnhof und weiter bis nach Dübendorf als wichtig erachtet. 

23.  Wieso bestehen zwischen Zonen- und Parzellengrenzen Abweichungen? 

Werden solche in der anstehenden Revision der Bau- und Zonenordnung 

behoben? 

Abweichungen von Grenzen ergeben sich meist im Bereich der Kernzonen (nur erste Bautiefen entlang 

der Strassen ausgewiesen) oder an den Siedlungsrändern, wo Bauzonen in landwirtschaftliche 

Grossparzellen übergehen. Meist wird an solchen aus übergeordnetem Interesse festgehalten, kleinere 

Anpassungen sind jedoch möglich. In Gesamtrevisionen der BZO wird dies jeweils überprüft. 

24.  Was wird mit dem kommunalen Mehrwertausgleich bezweckt. Wie wurde 

die Höhe der Abgabe in der aktuellen Vorlage festgelegt. 

Verdichtungen aufgrund von Auf- und Umzonungen führen zu erhöhtem Investitionsbedarf in den 

öffentlichen Raum und die sozialen Infrastrukturen. Mit der Mehrwertabgabe wird ein Teil des seitens 

der Eigentümerschaft durch Auf- und Umzonungen entstandenen Mehrwerts dafür abgeschöpft. 

Möglich wären Festlegungen des Anteils zwischen 0 und 40%, zusätzlich kann die Untergrenze von 

betroffenen Parzellengrössen zwischen 1'200 und 2'000 m2 gewählt werden. Planungskommission 

und Gemeinderat haben sich für Bassersdorf in Abwägung von öffentlichen und privaten Interessen für 

einen Mittelwert des Anteils entschieden (Abgabesatz 25%) bei der maximal möglichen Freifläche von 

2'000 m2. 

25.  Wieso bestehen an der Breitistrasse im Bereich des Coop-Gebäudes keine 

Strassenabstandslinien? 

In Kernzonen bestehen keine Verkehrsbaulinien (Strassenabstandslinien), dies zur Sicherung der 

standorttypischen Bebauung. Allerdings müssen in der BZO Vorschriften erlassen werden, die eine 

standorttypische Bebauung zulassen. Andernfalls gilt gemäss § 265 PBG eine Strassenabstand von 6 

m gegenüber Strassen und 3.5 m gegenüber Wegen. Für die Breitistrasse bestehen ab der Zonen-
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grenze nach Osten Verkehrsbaulinien. Für die Zentrumsüberbauung liegt ein rechtskräftiger Gestal-

tungsplan vor. Mit einem solchen kann – in Abwägung des öffentlichen Interesses – von übergeordne-

ten Vorgaben abgewichen werden. 

26.  An der Winterthurerstrasse, Höhe Hubstrasse, soll eine zusätzliche Bushal-

testelle eingerichtet werden resp. im kommunalen Richtplan vorgemerkt 

werden. Der Abstand zwischen den Haltestellen Zentrum und Rietli ist zu 

gross. 

Der Hinweis ist korrekt resp. die Sachlage wird im Rahmen der Bereinigung des Richtplans überprüft. 

Mit dem Strasseninspektorat und den Verkehrsbetrieben Glattal VBG wurde eine solche Möglichkeit 

schon einmal geprüft, damals mit Lage auf Höhe Birchwilerstrasse, aber aus Platz- und Fahrplangrün-

den verworfen. 

27.  Im regionalen Richtplan ist südlich des Bahnhofs ein Mischgebiet vorgege-

ben. Was sind hier die Vorgaben für die Nutzungsanteile. 

In regionalen Mischgebieten sind mindestens 25% der Nutzflächen für Wohnen und für Arbeitsplätze 

auszugestalten. In kommunalen Mischzonen sind Gemeinden in der Festlegung der Anteile frei. 

28.  In der Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030 ist für das Gebiet Breiti / 

Bächli die Realisierung eines Gesundheitsclusters vorgesehen. Wieso 

bestehen hier keine Vorgaben im kommunalen Richtplan. Wäre ein solcher 

auch südlich des Bahnhofs für z.B. ein grösseres Ausbildungszentrum im 

Pflegebereich angebracht? 

Die Anregung kann im Rahmen der Überarbeitung des kommunalen Richtplans unter Abwägung der 

Vor- und Nachteile geprüft werden. 

29.  Die Projektierung des SBB-Brüttenertunnels soll im Bereich des Bahnhofs 

eine Querungsmöglichkeit für Busse aus Dietlikon und Wallisellen vorsehen, 

damit nur ein Halltestellenbereich nördlich des Bahnhofs mit raschen 

Umsteigezeiten notwendig ist. 

Solche Überlegungen wurden in die Projektierung mit aufgenommen. Die SBB ist nicht verpflichtet, 

dies zu berücksichtigen, da keine Einträge im kantonalen oder regionalen Richtplan dazu vorhanden 

sind. Die Unterführung wäre seitens der Gemeinde somit kostenpflichtig zu bestellen und auch zu 

unterhalten. Der resultierende Nutzen wird als klein beurteilt, entsprechend wurde dies nicht weiterver-

folgt. 

30.  Entlang der Klotenerstrasse sind Mischgebiete Wohnen / Arbeiten vorgese-

hen. Müssten solche nicht generell entlang der Hauptstrassen angeordnet 

werden? Auch Richtung Bahnhof, damit die Zentrumsgebiete miteinander 

verbunden werden könnten. 

Die Anordnung von Mischgebieten wurde durch die Planungskommission sorgfältig beurteilt. Bei deren 

Festlegung sind insbesondere Lärmauswirkungen auf die umliegende Wohnnutzungen und die Attrak-

tivität der Lagen für Gewerbetreibende zu beachten. Eine solche ist insbesondere dann gegeben, 

wenn Läden usw. nahe beieinander liegen und rasch erreichbar sind. Eine Verzettelung der Flächen 

kann das kommunale Gewerbe eher schwächen.  

Angebracht erscheinen solche Anordnungen an der Klotenerstrasse zwischen Kreisel und Sprang-

lenstrasse und an der Winterthurerstrasse bis zur Birchwilerstrasse. Mit den Zentrumsgebieten Dorf 

und Bahnhof soll die Konzentration weiter gestärkt werden, eine Verbindung dieser beiden Standorte, 

auch in grösserer Distanz zu Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, würde diese Konzeption schwä-

chen. 

31.  Das Referenzbeispiel Bahnhof Baar für die mögliche bauliche Entwicklung Auf der heutigen Parzelle der SBB nördlich des Bahnhofs finden verschiedene Nutzungen statt, die mit 
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nördlich des Bahnhofs Bassersdorf wird als nicht passend beurteilt. dem Bau des neuen Bahnhofs, den Haltestellen von Bus und später allenfalls eines Trams usw. noch 

ausgebaut werden. Die Vorbereiche des Bahnhofs in Baar weisen nun ähnliche Funktionen aus, somit 

ist dieser als Referenzbeispiel (nicht in seiner Architektur, aber in seinen Funktionen) durchaus pas-

send. 

32.  Ist die Personenunterführung bei der bxa notwendig? Die Unterführung bei der bxa wurde im Rahmen des Baus der SBB-Flughafenlinie realisiert, um die 

Sportanlage direkt an den Naherholungsraum des Hardwalds anzubinden. Seit jeher wird Anlage und 

Wald mit seinen Laufstrecken als zusammengehörig beurteilt. Der Weiterbestand einer Verbindung 

wird daher seitens des Gemeinderats als notwendig beurteilt. 

33.  Wieso wird an der Bahnhofsstrasse die Parkierung erlaubt? Ein Parkverbot ist gemäss Aussagen der Kantonspolizei an einer solchen Strasse nicht möglich, da sie 

ausreichend für eine Parkierung dimensioniert ist. Würde ein Verbot verfügt, müssten ausreichend 

Hindernisse gesetzt werden. 

34.  Wieso bestehen keine Einträge für Ortsbusverbindungen? Die Initiative für einen Ortsbus hat der Souverän 2016 abgelehnt. Ebenso hat der Gemeinderat ein 

Rufbuskonzept 2017 zurückgewiesen. Beide Mal standen Kosten-/Nutzenüberlegungen im Vorder-

grund. Entsprechend haben Planungskommission und Gemeinderat im kommunalen Richtplan auf 

entsprechenden Bestimmungen verzichtet. 

 

Bei Rückfragen zuständig: 

Patrik Baumgartner, patrik.baumgartner@bassersdorf.ch, 044 838 85 51 

mailto:patrik.baumgartner@bassersdorf.ch

